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Bekanntmachungen

Aus der letzten Gemeinderatssitzung 

Neubau Feuerwehrgerätehaus: Auftragsvergaben und
Beschlussfassung über das Farb- und Materialkonzept: 

Der Gemeinderat hat folgende Gewerke jeweils an die günstigste 
Bieterin vergeben: 
  
Elektrotechnik/Beleuchtung:
Firma Osswald, Laupheim  120.861,73 € 

Leichtmetallbauarbeiten/Aluelemente:
Firma Schneider, Ravensburg  32.525,08 € 

Heizungs- und Lüftungsinstallation:
Firma Lachmair, Ummendorf  126.095,52 € 

Sanitärinstallation:
Firma Lachmair, Ummendorf  73.890,99 € 

Technische Ausstattung:
Firma Lachmair, Ummendorf  31.410,94 € 
  
Anschließend stellte Architekt Jürgen Gaiser das mit Feuerange-
hörigen abgesprochene Farb- und Materialkonzept vor, das der 
Gemeinderat dann auch so beschlossen hat. 
  
Grundsatzbeschluss zur Beteiligung an der
Netzbetreiber-Ausschreibung durch Komm.Pakt.Net
und zu den Glasfasernetzausbau-Absichten der Gemeinde: 

In seiner Sitzung am 29.02.2016 hat der Gemeinderat beschlos-
sen, dem Büro Geo-Data, Westhausen, den Auftrag für eine Aus-
baukonzeption zur Erschließung von Gewerbebetrieben und 
Schulen mit Glasfaser (FTTB-Ausbau) zu erteilen. Diese Ausbau-
konzeption liegt inzwischen vor, so dass jetzt auch Fördermittel 
des Landes Baden-Württemberg beantragt werden können. Der 
Gemeinderat hat beschlossen, dem Land Baden-Württemberg 
die Umsetzung bis Ende 2018 in Aussicht zu stellen. Die Gesamt-
kosten betragen 2,7 Millionen Euro. Davon hat die Gemeinde 
etwa 1,2 Millionen Euro zu tragen, die restlichen 1,5 Millionen 
trägt das Land Baden-Württemberg. Die Realisierung hängt des-
halb von der Förderzusage ab. 
  
Erweiterung des Baugebietes Hinterfeld, Bühl, Vergabe
des Planungsauftrages: 

Der Gemeinderat hat das Ing.-büro Winecker aus Riedlingen be-
auftragt, die Erschließung des nächsten Bauabschnitts des Bau-
gebietes Hinterfeld mit 18 Bauplätzen zu planen und die voraus-
sichtlichen Kosten der Erschließung zu ermitteln. 
  
Beschlussfassung über eine Optionserklärung gemäß § 27 
Absatz 22 Umsatzsteuergesetz: Übergangsvorschrift zur 
Nichtanwendung von § 2b UStG: 

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wird die Umsatzbesteuerung juris-
tischer Personen des öf ent lichen Rechts grundlegend neu gere-
gelt und an europäisches Recht angepasst. Hierbei wurde § 2 b 

UStG neu eingeführt. Der Gesetzgeber hat in § 27 Absatz 22 UStG 
ein Optionsrecht zum Zeitpunkt der Umstellung auf den neuen 
§ 2b UStG eingeführt. Auf Grundlage einer Übergangsvorschrift 
kann durch eine Optionserklärung gegenüber dem zuständigen 
Finanzamt das alte Recht bis zum 31.12.2020 weiter angewandt 
werden. Von diesem Optionsrecht hat der Gemeinderat Ge-
brauch gemacht, weil sich dadurch voraussichtlich keine i nanzi-
ellen Nachteile für die Gemeinde ergeben und bis Ende 2020 hof-
fentlich klarer ist, wie die neuen Vorschriften anzuwenden sind. 
  
Grundsatzbeschluss über die Umstellung auf das „Neue 
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR): 

Das Land Baden-Württemberg hat angeordnet, dass das bishe-
rige kameralistische Rechnungswesen der Gemeinden bis spä-
testens 1.1.2020 auf die sogenannte Doppik umzustellen ist, die 
sich mehr am kaufmännischen Rechnungswesen orientiert. Die 
Gemeinde hat zusammen mit neun anderen Gemeinden und 
einem Beratungsunternehmen bereits den Umstellungsprozess 
begonnen. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Umstel-
lung in Burgrieden zum 1.1.2019 erfolgen soll. 
  
Josef Pfaf  
Bürgermeister 
  
  

Übung der Bundeswehr 

Wie die Bundeswehr mitteilt, wird sie in der Zeit vom 28. Novem-
ber bis 2. Dezember eine Übung abhalten. Es ist mit verstärktem 
Flugaufkommen zu rechnen. Auch Außenladungen sind mög-
lich. 
 
 

Rathaus und KoRa geschlossen 

Am Donnerstag, 01. Dezember bleibt das Rathaus und das Büro 
Kontakt und Rat im Wohnpark wegen einer internen Veranstal-
tung geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
 

Wir gratulieren

Frau Katharina Russ, Im Schlößle 1, Rot
zum 85. Geburtstag am 27.11.2016. 
  
Frau Virginia Braun, Im Schlößle 18, Rot
zum 80. Geburtstag am 29.11.2016. 
  
Herrn Frank Sauer, Höhenweg 33, Burgrieden
zum 70. Geburtstag am 29.11.2016. 
  
Wir wünschen den Jubilaren alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen. 
  
Josef Pfaf , Bürgermeister 
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Wichtige Rufnummern 
Bürgermeisteramt Burgrieden

Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öf nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister Josef Pfaff  07392 9719 -11
Kämmerer Jürgen Bailer 07392 9719 -12
Hauptamtsleiter Andreas Munkes 07392 9719 -13
Bürgerbüro Regina Jans 07392 9719 -14
Standesamt Siglinde Wenzel 07392 9719 -17
Kassenverwalterin Natalie Rot 07392 9719 -18
Vorzimmer, Personalwesen Waltraud Müller 07392 9719 -19
Steuern, Gebühren Gabi Fritz 07392 9719 -21
Gesplittete Abwassergebühr Carolin Biet 07392 9719 -23

Apothekennotdienst 

Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe i nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern

Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Augenärztlicher Notdienst  0180 1929350
Zahnärztlicher Notdienst  01805 911610
Krankentransporte 19222
Allgemeiner Notdienst
Kliniken Landkreis Biberach – Kreisklinik Biberach
Sa, So und FT 08-22 Uhr
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Kinderärztlicher Notdienst 0180 1929343
Polizei Laupheim 96300
Kreiskrankenhaus Laupheim 7070
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Nachbarschaftshilfe 10727
Essen auf Rädern DRK 07351 15700
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Essen auf Rädern ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetrof ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Burgrieden
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:  Bürgermeister Josef Pfaf 
oder der/die von ihm Beauftragte. 
Für den übrigen Inhalt: Anton Stähle, Stockach
Druck und Verlag: Primo-Verlag, Anton Stähle, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach,  
Telefon 07771 93 17-11, Telefax 07771 93 17 40
e-mail: info@primo-stockach.de 
Internet: http://www.primo-stockach.de

bis 16. Dezember Bilderausstellung „Gesichter - was sonst!“ 
von Sandra Hörmann, Rathaus Burgrieden 
  
Samstag, 26. November 
12.00 - 15.00 Uhr Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot
   geöf net 
  
Dienstag, 29. November 
16.00 - 18.00 Uhr KoRa - Kontakt & Rat im Wohnpark geöf net 
  
Mittwoch, 30. November 
17.30 - 19.30 Uhr Lehrschwimmbecken in der Schule
   geöf net 
  
Donnerstag, 01. Dezember 
Müllabfuhr 
14.00 - 17.00 Uhr Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden 

Schnell informiert

 
 

Weitere Bekanntmachungen

Öf entliche Bekanntmachung 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 70191 Stuttgart,
und Dienstleistungen der Bundeswehr  13.09.2016
Heilbronner Str. 186  
Kompetenzzentrum
Baumanagement Stuttgart  
- Schutzbereichbehörde -

I. Schutzbereichanordnung 
Bundesministerium der Verteidigung  Bonn, 12.08.2016
IUD I 6 – Anordnung-Nr.: V/Lauph 

Anordnung 
Erklärung eines Gebiets zum Schutzbereich 

Auf Grund der §§ 1, 2 und 9 des Gesetzes über die Beschränkung 
von Grundeigentum für die militärische Verteidigung (Schutz-
bereichgesetz) vom 7. Dezember 1956 (BGBl I, S. 899), zuletzt 
geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur Steigerung der Attrak-
tivität des Dienstes in der Bundeswehr vom 13. Mai 2015 (BGBl I, 
2015, S. 706), wird ein Gebiet in den Gemeinden Laupheim und 
Burgrieden, Landkreis Biberach, Land Baden-Württemberg, zum 
Schutzbereich für die Verteidigungsanlage Laupheim erklärt. 
  
Das zum Schutzbereich erklärte Gebiet ist in dem Plan des 
Schutzbereichs für die Verteidigungsanlage Laupheim (Schutz-
bereichplan) vom 16. Oktober 2015 rot umrandet. Der Schutz-
bereichplan vom 16. Oktober 2015 -IUD I 6- Anordnung Nr.: V/
Lauph ist Bestandteil dieser Anordnung. 

Folgende Grundstücke werden von dem Schutzbereich erfasst: 

Gemeinde: Laupheim 
Gemarkung: Laupheim  
Flurstücks-Nr.:
1144 ; 1564 ; 1568 ; 1569 ; 1571 ; 1596, 1596/1 ; 1607 ; 1764 

Gemeinde : Burgrieden 
Gemarkung: Burgrieden 
Flurstücks-Nr.:  
63 ; 160/1 ; 177 ; 178 ; 184 ; 193 ; 195, 199 ; 202 ; 205 ; 205/2 ; 206; 
207 ; 208 

212 ; 216 ; 222 ; 224 ; 225 ; 226/1 ; 229, 230 ; 237 ; 238 ; 243 ; 252; 
259 
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Aus vermessungstechnischen Gründen ist nicht auszuschließen, 
dass vorstehend nicht alle Grundstücke erfasst sind. Der Plan des 
Schutzbereichs ist die verbindliche Grundlage dieser Schutzbe-
reichanordnung (§ 2 Abs. 1 SchBerG). 
  
Die maßgebliche Ausfertigung des Planes ist beim Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr 
Kompetenzzentrum Baumanagement Stuttgart 
-Schutzbereichbehörde- 
Nürnberger Straße 184, 
70374 Stuttgart, 

je eine weitere Ausfertigung beim 
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ulm 
Speidelweg 40, 
89077 Ulm, 

sowie bei der 
Stadt Laupheim 
Marktplatz 1, 
88741 Laupheim, 
und der 

Gemeinde Burgrieden 
Rathausplatz 2, 
88483 Burgrieden, 

zur Einsichtnahme niedergelegt. 
  
Der Plan ist den Beteiligten nur bekannt zu geben, soweit sie von 
dieser Anordnung betrofen sind (§ 2 Abs. 1 SchBerG). 
Änderungen der Grundstücksbezeichnungen (Flurstück-Num-
mern) sowie der Grundstücksgrenzen haben auf die Wirksamkeit 
der Schutzbereichanordnung keinen Einluss. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Sigmaringen, 
Karlstr. 13 in 72488 Sigmaringen schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitgegen-
stand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben werden. 
  
Die Klage ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch das Bundesministerium der Verteidigung, Fontainengra-
ben 150, 53123 Bonn, dieses vertreten durch das Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Stuttgart, - Schutz-
bereichbehörde – Heilbronner Str. 186 in 70191 Stuttgart (Besu-
cheradresse: Nürnberger Str. 184 in 70374 Stuttgart) zu richten. 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt 
werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
  
Im Auftrag 
gezeichnet DS 
Dr. Marcus Skepenat 
Anlage: Schutzbereichplan 
  
II. Mit Anordnung des Schutzbereichs treten folgende
  Beschränkungen ein:
1.  Radius von 100 m um den Antennenfußpunkt bedarf die Er-

richtung, Änderung oder Beseitigung baulicher oder anderer 
Anlagen bzw. Vorrichtungen über oder unter der Erdoberlä-
che der Genehmigung durch die Schutzbereichbehörde (§ 3 
Abs.1 SchBerG).

2.   Auf einer Länge von 1.400 m gemessen vom Antennenfuß-
punkt zur Gegenstelle wird ein Sektor gebildet, dessen Öf-
nungswinkel 2,6 ° beträgt.

 

Innerhalb dieses Schutzbereiches 

•	 sind Bauten und Anlagen jeder Art sowie deren Änderung und 
Beseitigung gemäß

    § 3 Abs.1 SchBerG genehmigungsplichtig.

•	 ist die Errichtung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen 
sowie der Betrieb von elektrischen Bahnen und Windkraftan-
lagen nicht zulässig.

•	 ist die Errichtung von Bauwerken und Anlagen aller Art, deren 
Höhe eine Ebene überragt, die 5 m unter der Antennenunter-
kante verläuft, nicht zulässig.

 
Die zulässige Höhe beträgt im Abstrahlsektor zur 
Wilhelmsburgkaserne Ulm (13,5 °)  544,00 m ü. NN 
  
Die Genehmigung nach § 3 Abs.1 SchBerG ist beim Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, Referat Infra I 3, Fontainengraben 200 in 53123 Bonn 
einzuholen. 
 
Sonstige Maßnahmen
Im Abstand von 1.400 m vom Antennenfußpunkt ist außerhalb 
des Schutzbereiches ein Korridor von+/- 100 m beiderseits der 
Hauptabstrahlrichtung bis zur Gegenstelle zu bilden. Hier be-
steht Trassenschutz, so dass bei Errichtung von Bauwerken und 
Anlagen aller Art innerhalb dieser Trasse, der Bund im Rahmen 
Träger öfentlicher Belange – Verteidigung – zu beteiligen ist. 
  
Entstehen durch die Einwirkungen nach dem Schutzbereichge-
setz einem Grundstückseigentümer oder anderen Berechtigten 
im Schutzbereich Vermögensnachteile, kann dafür eine ange-
messene Entschädigung gewährt werden. Entschädigungsan-
träge sind zu richten an das 
Landratsamt Biberach in 88400 Biberach, Rollinstr. 9. 
  
III. Weitere Hinweise 
Die Betrofenen haben die Möglichkeit bei den unten genannten 
Stellen einzusehen:
•	 die Begründung für die Anordnung des Schutzbereichs
•	 den Plan des Schutzbereiches
•	 den Wortlaut des Schutzbereichgesetzes

§ 3  – Genehmigung für Anlagen und Veränderungen
§ 8  – Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands auf

         Verlangen der Schutzbereichbehörde
§ 9  – Schutzbereichbehörde, Zuständigkeitsregelung
§ 27 – Ordnungswidrigkeiten 

•	 die Angabe aller zuständigen Stellen
 
bei
•	 der Stadt Laupheim, Marktplatz 1, 88741 Laupheim
•	 der Gemeinde Burgrieden, Rathausplatz 2,
 88483 Burgrieden
•	 dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ulm in 89077 

Ulm, Speidelweg 40
•	 dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr Kompetenzzentrum Bauma-
nagement Stuttgart (Schutzbereichbehörde) in 70191 Stutt-
gart, Heilbronner Str. 186 (Besucheradresse: Nürnberger Str. 
184 in 70374 Stuttgart)

Darüber hinaus kann jeder Betrofene bei den o. g. Stellen Aus-
kunft darüber erhalten, inwieweit er von dem Genehmigungs-
vorbehalt befreit ist. 
  
  
Im Auftrag 
gezeichnet 
Haarnagel 
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Noch kein Nachweis der Vogelgrippe 
im Landkreis Biberach 

Neue Vorgaben für Tierhalter nach der 
landesweiten Ausweitung der Stallplicht 

Seit dem vergangenen Dienstag muss Gelügel im Landkreis Bi-
berach aufgestallt werden Bisher gibt es keinen Fall von Vogel-
grippe im Landkreis Biberach. Nach einer Information des Fried-
rich-Loeler-Instituts für Viruserkrankungen wurde bis dato auch 
keine Infektion von Menschen mit dem Inluenza-Erreger H5N8 
weltweit nachgewiesen. 

Neue Risikobewertung und landesweite Stallplicht 

Nach einer neuen Risikobewertung durch das Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
wird diese Stallplicht ab dem Wochenende auch auf das gesam-
te Land Baden-Württemberg ausgedehnt. Überall muss jetzt Ge-
lügel in den Ställen gehalten oder die Ausläufe für Gelügel mit 
einem dichten, überstehenden Dach und seitlich angebrachten 
Netzen oder Gittern versehen werden. Damit soll erreicht wer-
den, dass möglicherweise inizierte Wildvögel nicht mit dem Ge-
lügel in den Tierhaltungen in Berührung kommen. 
Eine Erleichterung gibt es für örtliche Vogelbörsen und Ausstel-
lungen, die jetzt wieder unter Aulagen abgehalten werden dür-
fen. Das regelt die neue Allgemeinverfügung, die das Landrat-
samt Biberach in Zusammenarbeit mit dem Ministerium erlassen 
hat. Die geänderte Allgemeinverfügung ist unter www.biberach.
de ab sofort abrufbar. 

Weitere Kontrollaufgaben für alle Gelügelhalter 

Mit der geänderten Allgemeinverfügung kommen auch weitere 
Kontrollaufgaben auf den Gelügelhalter zu. Jeder Hühnerhalter 
ist verplichtet, seine Tiere beim Veterinäramt zu melden. Die 
Verplichtung besteht auch für die Halter von Enten, Gänsen, Pu-
ten, Wachteln, Perlhühnern, Rebhühnern und Straußenvögeln. 
Die Registrierung ist kostenfrei und dient lediglich dazu, dass im 
Seuchenfall die Informationen über die Tierhaltungen sofort ver-
fügbar sind. 
Alle Gelügelhalter müssen sich vollständig umziehen und ge-
sondertes Schuhwerk oder Stiefel anziehen, bevor sie Stallungen 
oder überdachte Ausläufe betreten. Am Zugang werden Wan-
nen mit einer gegen Viren wirksamen Desinfektionsmittellösung 
aufgestellt, in denen man vor dem Zutritt in den Stall die Stiefel 
desiniziert. Eine Vorrichtung zum Händewaschen ist ebenfalls 
wichtig. 
Fahrzeuge und Behältnisse, mit denen Gelügel transportiert 
wird, müssen ebenfalls nach jedem Transport vollständig gerei-
nigt und desiniziert werden. 

Aufälligkeiten von Tieren sofort melden und Buch 
über Tierverluste 

Es ist besonders wichtig, dass Gelügelhalter ihre Tierbestände 
genau beobachten und Aufälligkeiten sofort dem Veterinäramt 
melden. Ein deutlicher Rückgang der Legeleistung zum Beispiel 
oder vermehrte Todesfälle können ein erstes Indiz für eine Infek-
tion mit der Vogelgrippe sein. Damit man derartige Änderungen 
besser erkennt, muss ab sofort in allen Gelügelbeständen Buch 
über die Tierverluste geführt werden, für Bestände mit mehr als 
zehn Legehennen muss auch die tägliche Legeleistung doku-
mentiert werden. 

Vorbeugemaßnahmen ernst nehmen 

Es ist von großer Bedeutung, dass diese Vorbeugemaßnahmen 
ernst genommen werden. Wenn nicht, sind erhebliche wirt-
schaftliche Auswirkungen für die Region zu befürchten, wenn 
die Vogelgrippe in einen Gelügelbestand verschleppt wird, 
denn im Landkreis sind 1.400 größere und kleine Gelügelhal-
tungen mit insgesamt etwa 460.000 Hühnern, Puten, Enten und 
Gänsen registriert. 

In den letzten Tagen musste das Veterinäramt in mehreren Fäl-
len Tierhalter ermahnen, die ihr Gelügel nach wie vor frei laufen 
ließen. Alle Tierhalter werden gebeten, aus Eigenverantwortung 
ihre Bestände zu schützen, da die Ansteckungsgefahr mit dem 
aktuellen Virustyp für Gelügel sehr groß ist. Auch indirekt, zum 
Beispiel über Gegenstände oder Personen oder Schadnager, an 
denen das Virus haften kann, kann die Vogelgrippe in die Ställe 
verschleppt werden. 

Informationstelefon und Internet 

Für Fragen zur Gelügelpest hat das Landratsamt ein Informati-
onstelefon eingerichtet, das während der regulären Öfnungs-
zeiten unter der Nummer 07351 52-6180 erreichbar ist. Weitere 
Informationen gibt es auch im Internet unter www.biberach.de . 
  
  

Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Biberach zur Aufstallung von Gelügel und 
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in 
einem festgelegten Gebiet zu präventiven 
Zwecken vom 18.11.2016 Az.: 9122.20 

Auf Grund von §§ 13 der Gelügelpestverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 (BGBl. I S. 1212), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 29. Juni 2016 (BGBl. S. 1564), 
i. V. m. §§ 38 Abs. 11 und 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes 
vom 22. Mai 2013 (BGBl. S. 1324), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 3. Dezember 2015 (BGBl. S. 2178), des § 4 der Viehver-
kehrsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 
2010 (BGBl. I S. 203) und § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung 
des Tierseuchengesetzes vom 19. November 1987 (GBl. S 525), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. März 2004 (GBl. S 112) er-
lässt das Landratsamt Biberach folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Biberach zur Auf-
stallung von Gelügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaß-
nahmen in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecke 
vom 15.11.2016 wird hiermit aufgehoben.

2. Für alle Tierhalter (private oder gewerbliche), die Gelügel im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Gelügelpestverordnung („Gelügel: 
Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, 
Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen 
oder gehalten werden“) im Gebiet des Landkreises Biberach hal-
ten, wird angeordnet, das Gelügel aufzustallen. Die Aufstallung 
erfolgt in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die 
aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten 
dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvö-
geln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.

3. Tierhalter mit weniger als 100 Stück Gelügel im Gebiet des 
Landkreises Biberach haben im Bestandsregister nach § 2 Abs. 2 
der Gelügelpestverordnung ergänzende Aufzeichnungen über 
die Anzahl der pro Werktag verendeten Tiere sowie ab einer Tier-
zahl von 10 Tieren über die Gesamtzahl der gelegten Eier pro Be-
stand und Werktag zu führen [2] 

4. Für Gelügelhaltungen mit weniger als 1.000 Stück Gelügel, 
die im Gebiet des Landkreises Biberach gelegen sind, gilt Folgen-
des: 
4.1 Beim Betreten der Gelügelhaltungen ist betriebseigene 
Schutzkleidung anzulegen. Bei Verwendung von Einwegklei-
dung ist diese nach Gebrauch im Betrieb unverzüglich unschäd-
lich zu beseitigen.
4.2 Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Gelügel sind 
die dazu eingesetzten Gerätschaften zu reinigen und zu desin-
izieren. Nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe 
einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegen-
stände zu reinigen und zu desinizieren.
4.3 Die Eingänge und Ausgänge zu den Gelügelhaltungen sind 
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mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfektion zu verse-
hen, z.B. Desinfektionswannen oder –matten.
4.4 Es ist eine Möglichkeit zum Waschen der Hände vorzusehen.

5. Bestandseigene Transportfahrzeuge und –behältnisse für Ge-
lügel sind nach § 17 Abs. 3 Nr. 2 der Viehverkehrsordnung nach 
jedem Transport am Zielort zu reinigen und zu desinizieren.

6. Gelügelbörsen und Märkte sowie Veranstaltungen ähnlicher 
Art, bei denen Gelügel verkauft oder zur Schau gestellt wird, 
sind im Gebiet des Landkreises Biberach verboten.
Ausgenommen von diesem Verbot sind lokale Gelügel- oder Vo-
gelausstellungen durch ortsansässige Kleintierzuchtorganisatio-
nen in geschlossenen Räumen innerhalb ihres Gemeindegebiets.

7. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 7 des Te-
nors getrofenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

8. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröfentli-
chung als bekannt gegeben und endet mit Ablauf des 31. Januar 
2017, solange keine öfentliche Bekanntgabe der Fristverlänge-
rung erfolgt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
deren Bekanntgabe beim Landratsamt Biberach, Rollinstraße 9, 
88400 Biberach schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch er-
hoben werden. [3]

Hinweise

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Gelügel-
pestverordnung hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben 
zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei ge-
häuften Verlusten wird hingewiesen.

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zu-
lassung von Gelügelhändlern anhand der Vorlage des entspre-
chenden Zulassungsbescheides vor der Bestellung von Gelügel 
durch den Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der 
zugelassenen Handelsbetriebe ist im Internet abrufbar unter: 
http://tsis.li.bund.de/GlobalTemp/201611160920057638.pdf

3. Nach § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung sind Halter von 
Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Trut-
hühnern, Wachteln oder Laufvögeln verplichtet, dies der zustän-
digen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Na-
mens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt 
voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.

4. Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 Nr. 17 der Gelügelpestverord-
nung und des § 32 Abs. 2 Nr. 3 des Tiergesundheitsgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung 
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

5. Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 Ge-
lügelpestverordnung Ausnahmen von der in dieser Verfügung 
angeordneten Aufstallungsplicht genehmigt werden, soweit
a) eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsverhältnis-
se nicht möglich ist,
b) sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere 
Weise wirksam unterbunden wird, und
c) sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entge-
genstehen.

6. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früh-
erkennung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr.1 der Gelügelpestverord-
nung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.

7. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann von jeder-
mann im Landkreis Biberach, der als Betrofener der Verfügung 
in Betracht kommt, während der Dienstzeiten im Dienstgebäude 
des Landratsamtes Biberach, Rollinstraße 17, 88400 Biberach, Ve-
terinäramt, eingesehen werden.

18.11.2016
gez.
Dr. Peter Egle
Amtsleiter Kreisveterinäramt 
 
 

Clever beleuchten und genießen   
Energiespartipps für den Advent 

Festbeleuchtung, gemütliche Abende in warmen Stuben, Plätz-
chen und Geschenke gehören für viele Menschen fest zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit. Allerdings bedeuten die Feiertage oft 
ein Jahreshoch für den Energieverbrauch. Wie sich während der 
Festtage trotzdem Energie sparen lässt, erklären die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale und die Energieagentur Biberach.

•	 Wärme: Sind viele Leute in einem Raum, herrscht schnell 
buchstäblich dicke Luft. Doch falsches Lüften im Winter kann 
den Energieverbrauch stark erhöhen. Richtiges Lüften sorgt 
dagegen nicht nur für frische Luft, sondern senkt auch die 
Schimmelgefahr. Die efektivste Methode, die Luft komplett 
auszutauschen, ist kurzes Lüften bei weit geöfneten gegen-
überliegenden Fenstern. Drehen Sie aber bei geöfnetem Fens-
ter die Heizkörper immer komplett ab, sonst heizen Sie direkt 
nach draußen.

•	 Beleuchtung: Gerade wenn Lichterketten, den ganzen Advent 
hindurch brennen, lohnen sich Modelle mit LEDs. Sie sparen 
nicht nur bis zu 90 Prozent Strom gegenüber herkömmlichen 
Glühlampen, sondern haben laut Herstellerangaben auch 
noch eine sehr lange Lebenszeit von bis zu 25.000 Stunden. 
Die Ketten gibt es auch für den Außenbereich. Für Weihnachts-
bäume werden außerdem einzelne Kerzen zum Feststecken 
angeboten. Die Sorge wegen des kalten Lichts der LEDs ist 
mittlerweile übrigens unbegründet: Viele LEDs gibt es auch in 
gemütlich warmen bernsteinfarbenen Tönen.

•	 Kochen: Braten, Plätzchen und Kuchen belegen in der Ad-
ventszeit regelmäßig den Backofen. Bei allen drei gilt: Das Vor-
heizen des Ofens ist meist überlüssig und verbraucht unnötig 
Strom. Bleibt etwas übrig, sollten alle Speisen gut abkühlen, 
bevor sie in den Kühlschrank wandern.

 
Bei allen Fragen zum eizienten Einsatz von Energie zuhause hilft 
die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch 
oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater 
informieren anbieterunabhängig und individuell. Für einkom-
mensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind 
die Beratungsangebote kostenfrei.
Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-ener-
gieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) oder 
direkt bei der Energieagentur Biberach unter 07351 – 37 23 74. 
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 
  
 
Positiv zusammen leben 

Weltaidstag 2016 – Sprechstunden im 
Kreisgesundheitsamt 

Noch immer erleben viele Menschen mit einer HIV-Infektion 
Ablehnung und Stigmatisierung, die zu sozialem Rückzug oder 
psychischer Erkrankung führen kann. Um dafür zu sensibilisieren, 
wie wichtig ein Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung 
ist, indet seit 1988 jährlich am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag 
statt. 
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So will die diesjährige Kampagne „Positiv zusammen leben“ 
durch aufklärende Sachinformationen den Menschen Mut ma-
chen, aufeinander zuzugehen und über Ängste zu sprechen. 
Dabei spielt auch das Wissen um andere sexuell übertragbare 
Krankheiten eine Rolle. In Deutschland steigen besonders die 
Neuinfektionsraten von Lues (Syphllis) und Chlamydien. Dabei 
kann das Infektionsrisiko durch eine konsequente Kondombe-
nutzung beim Geschlechtsverkehr deutlich reduziert werden. 
Um über HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten auf-
zuklären und zu informieren bietet das Kreisgesundheitsamt Bi-
berach jeden Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr 
eine Sprechstunde. Hier gibt es neben der Beratung auch die 
Möglichkeit der anonymen kostenlosen Testung. 
Weitere Informationen zur HIV-Sprechstunde inden Interessier-
te unter www.biberach.de/aids.html. Informationen zum Welt-
Aids-Tag gibt es unter www.welt-aids-tag.de/ 
Hintergrund: 
In Deutschland leben derzeit rund 85.000 Menschen mit einer 
HIV-Infektion. Es ist davon auszugehen, dass etwa weitere 11.700 
Menschen noch nichts von ihrer Infektion wissen. Die Zahl der 
Neudiagnosen lag im Jahr 2015, wie bereits im Vorjahr, bei 3.200. 
 
 
Der Weihnachtsstern geht auf 

Weihnachtsshow im Planetarium 

Ab 23. November zeigt das Laupheimer Planetarium sein belieb-
tes Weihnachtsprogramm, das unter dem Titel „Der Stern von 
Bethlehem - ein himmlisches Zeichen“ die Legende des Weih-
nachtssterns beleuchtet. Am ersten Adventswochenende, an 
dem auch der Laupheimer Weihnachtsmarkt stattindet, stehen 
zusätzliche Vorführtermine des Weihnachtsprogramms sowie 
des Kinderprogramms „Einmal Pluto und zurück“ auf dem Spiel-
plan. 
Ein familiengerechtes, weihnachtliches Programm rund um den 
Stern von Bethlehem gehört seit Eröfnung des Planetariums in 
Laupheim zur Tradition und zu den beliebtesten Angeboten des 
Sternentheaters. Im vergangenen Jahr wurde es sehr erfolgreich 
in einer Neubearbeitung präsentiert. Die Vertonung mit Dialo-
gen und eigens komponierter Musik war neu produziert worden. 
Ebenso die Visualisierung, die seither die moderne digitale Plane-
tariumstechnik mit 360-Grad Videoanlage voll ausnutzt. 
Produktionsleiter Michael Bischof erläutert: „Im Mittelpunkt steht 
die Frage nach dem Weihnachtsstern - was hat die Weisen aus 
dem Morgenland auf die Reise geschickt?“ Die Weihnachtsshow 
sei dabei in ihrer Ausrichtung stimmungsvoll, unterhaltsam und 
allgemeinverständlich, versichert Bischof. Mithilfe der Planeta-
riumstechnik wird ergründet, was sich am Firmament vor 2000 
Jahren abspielte. Dafür tauchen die Besucher in die damals füh-
rende babylonische Himmelskunde ein. Neben der historischen 
Deutung der Himmelsphänomene erfahren sie Grundlegendes 
über den Aufbau unseres Sonnensystems und die Bewegung der 
Planeten. 
Dann nähert sich das Planetarium der Frage nach dem Weih-
nachtsstern. Gab es ihn wirklich? War das „himmlische Zeichen“ 
ein Komet oder nur eine Legende, um die Bedeutung des christ-
lichen Messias zu unterstreichen? 
Auch der Blick an den diesjährigen Weihnachtshimmel wird nicht 
vergessen: Das Vorprogramm stellt die besonderen Himmelsob-
jekte des winterlichen Firmaments vor und erläutert, wie man 
sich anhand des sogenannten „Wintersechsecks“ orientieren 
kann. 
INFO: „Der Stern von Bethlehem“ ist vom 23. November bis 18. Janu-
ar zu sehen. Vorführtermine, die auch über die Weihnachtsfeiertage 
angeboten werden, im Internet unter „www.planetarium-laupheim.
de“ und für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung. Karten kön-
nen telefonisch unter 07392/91059 oder im Internet vorbestellt wer-
den. Als weitere Sternenshows zeigt das Planetarium „Der Blaue Pla-
net“, „Geheimnis Dunkle Materie“ und „Expedition Sonnensystem“ 
sowie das Kinderprogramm „Einmal Pluto und zurück“. 

Mit Dampf zum Weihnachtsmarkt 

Letzte Öchsle-Fahrten 2016 

Stimmungsvolle Dampfzugfahrten durch die oberschwäbische 
Winterlandschaft bietet die Öchsle Bahn am ersten und zweiten 
Adventswochenende. Dabei kann man die Weihnachtsmärkte 
in Ochsenhausen und Warthausen besuchen und den Nikolaus 
trefen. Bei den Fahrten ist die 60 Jahre alte Öchsle-Damplok 99 
788 „Berta“ im Einsatz und es besteht Gelegenheit, in den ältes-
ten erhaltenen württembergischen Schmalspurwagen „21 Stg“ 
von 1891 einzusteigen. 
Am ersten Adventswochenende inden die Öchsle-Winterdampf-
fahrten zum Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen statt, der als ei-
ner der stimmungsvollsten in Oberschwaben gilt. Die Fahrten be-
ginnen schon am Freitag und bieten auch für Weihnachtsfeiern 
einen besonderen Rahmen. Rund 35 Aussteller verwandeln den 
Hof der prächtigen Klosteranlage in ein weihnachtliches Dorf, 
während in der Klosterkirche Konzerte mit adventlicher Musik 
erklingen. Auch Führungen durch die Klosterkirche sind möglich. 
Am zweiten Adventswochenende, ebenfalls bereits ab Freitag, 
besucht dann der Nikolaus das Öchsle. Gemeinsam mit Knecht 
Ruprecht geht er während der Fahrt durch die Wagen und bringt 
allen Besuchern ein Säckchen mit Leckereien. Die insgesamt 
rund zweieinhalbstündige Fahrt führt vom Bahnhof Warthausen 
zunächst nach Maselheim, wo die Fahrgäste von der katholi-
schen Kirchengemeinde weihnachtlich bewirtet werden. Von sü-
ßem Gebäck bis zum herzhaften Imbiss ist für jeden Geschmack 
gesorgt. Auch den Nikolaus kann man während des Aufenthalts 
wieder hautnah erleben. Erinnerungsfotos gemeinsam mit ihm 
und der historischen Damplok sind viel gefragt. Anschließend 
schnauft das Öchsle zurück nach Warthausen. Dort lassen sich 
die Nikolausfahrten mit einem Besuch des Warthauser Weih-
nachtsmarkts in der Ortsmitte verbinden. 
INFO: Abfahrt zu den Winterdampfahrten am 25. November ist 
ab Warthausen um 16 Uhr, ab Ochsenhausen um 19.30 Uhr; am 
26. und 27. November ab Warthausen um 11 und 14 Uhr, ab Och-
senhausen um 12.30 und 17.45 Uhr. Die Nikolausfahrten starten 
am 2., 3. und 4. Dezember um 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr in Wart-
hausen. Für die Nikolausfahrten sind Anmeldungen erforderlich, 
für die Winterdampfahrten empfohlen. Informationen und Re-
servierungen unter Telefon 07352/922026, sowie im Internet un-
ter www.oechsle-bahn.de. 
  
 

Informationen

Wertstofsammlungen 

Altpapiersammlung in Burgrieden: 

03. Dezember 
(Sammlung durch SV Burgrieden Fußballabteilung) 

Altpapiercontainer auf dem Parkplatz der Kirche Rot: 
02.-30.11.2016 
(KLJB Rot) 
 
 

Museum Villa Rot

1. Adventsführung und erstes Kunstfrühstück 
im Museum Villa Rot 

Am 1. Adventssonntag, 27. November 2016 um 14 Uhr führt die 
Museumsleiterin Dr. Stefanie Dathe durch die neue Herbst-/ 
Winterausstellung  Nun scheint in vollem Glanze – Der Mond 
in der Kunst, 20/11/16 – 26/02/17, und lädt am Dienstag, 29. 
November 2016 um 9.30 Uhr zum ersten Kunstfrühstück ein. 
Nach einer Ausstellungsführung wartet ein ausgiebiges Früh-
stücksbufet für die Teilnehmer im Museumscafé. 
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In Malerei, Zeichnung, Fotograie, Rauminstallation und Video 
relektieren internationalen Künstlerinnen und Künstler in der 
Ausstellung Nun scheint in vollem Glanze den alten Mensch-
heitstraum vom Verstehen des Himmels. Sie zeigen Interpretatio-
nen der ersten Mondlandung und malerische Reaktionen auf das 
atemberaubende wissenschaftliche Bild-Repertoire des Erdtra-
banten. Sie demonstrieren unser Unvermögen, die Geheimnis-
se des Kosmos jemals vollständig sichtbar zu machen, befassen 
sich mit dem Urknall, UFOs, Außerirdischen und leiten daraus ein 
mystisches Moment der Himmelsbeobachtung ab, das im Kont-
rast zu seiner naturwissenschaftlichen Erforschung steht. 
  
Seit jeher übt der Mond eine große Faszination auf die Mensch-
heit aus. Seit Jahrhunderten ist er ein beliebtes wiederkehrendes 
Motiv in der Bildenden Kunst. 350 Jahre nachdem Galileo Galilei 
zum ersten Mal sein Teleskop auf den Mond gerichtet hatte, lan-
dete Neil Armstrong 1969 auf dem Erdtrabanten. Das Aufkom-
men der bemannten Raumfahrt läutete ein neues Kapitel in der 
Wahrnehmung von Mond und Weltraum ein, womit sich auch 
die künstlerischen Themen, Darstellungs- und Sichtweisen wan-
delten. 

In der Kunsthalle des Museums Villa Rot wird zudem erstmalig 
das weltweit exakteste maßstabsgetreue Mondmodell der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Mit einem Durchmesser von 3,50 m und 
einer Aulösung von 1:1.000.000 zeigt das Modell, das in fünjäh-
riger Arbeit aus Datenmaterial der NASA entwickelt wurde, ein 
genaues Relief der Mondoberläche. In seiner Dimension lässt es 
den Kosmos erspüren, die dem Menschen die eigene Statisten-
rolle sinnbildlich vor Augen führt. 

Um eine Anmeldung für das Kunstfrühstück unter 07392-8335 
oder per mail an info@villa-rot.de wird gebeten. Der Eintritt be-
trägt 18 €. 

Weitere Informationen zur Ausstellung sowie zum Begleitpro-
gramm auch unter www.villa-rot.de. 

 

Ortsgeschehen

Freiwillige Feuerwehr Burgrieden

Christbaumstellen 

Wir stellen den Chistbaum der Gemeinde am Samstag den 
26.11.2016. Trefpunkt ist um 13:00 Uhr am Gerätehaus. 
  
 

Lebensqualität Burgrieden e. V.

KoRa – Kontakt & Rat 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wegen einer internen Veranstaltung bleibt mein Büro am 
01.12.2016 geschlossen. 

Kontakt & Rat 
Fritz-Leitz-Weg 17 
88483 Burgrieden 
Telefon 07392 9288744 
kora@lebensqualtitaet-burgrieden.de 
Öfnungszeiten: 
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag  9.00 – 11.00 Uhr 
  
Herzliche Grüße 
Gudrun Konstrofer 
  
 

Adventsfenster 2016 in Burgrieden 

Unser Dorf soll im Advent heller, schöner und festlicher werden. 
Wir möchten Sie zur diesjährigen Adventsfensteraktion einladen. 
Jeden Adventsonntag werden am Abend die Türchen von weih-
nachtlich geschmückten Fenster geöfnet. Die Besucher können 
sich dann bei einem kleinen Umtrunk aufwärmen. 

Termine: 

So. 27. Nov. 2016, 17:30 Uhr (1. Advent) 
Vor dem Cafe im Wohnpark mit Christbaum ansingen 
  
So. 4. Dez. 2016, 18:00 Uhr (2. Advent) 
Dorfplatz: Wohnhaus Sandra Hörmann, Geschäftshaus Steuerbe-
ratung Hiller, Württembergische Versicherung Rohmer, Trendbau 
Süd GmbH Karremann, Getränkemarkt Bailer, Allgemeinarztpra-
xis Hörmann, Gemeinde Burgrieden, Kreissparkasse, Volksbank 
und Bäckerei Betz 
  
So. 11. Dez. 2016, 17:30 (3. Advent) 
Vor dem Cafe im Wohnpark 
  
So. 18. Dez. 2016, 18:30 Uhr (4. Advent) 
Pfarrhaus: nach dem Bußgottesdienst 
  
Die Adventsfenster sind im Internet auf  http://lebensqualitaet-
burgrieden.de nach der Öfnung zu bestaunen. Einfach rein-
schauen! 
  
 

„Nikolaussingen“ am 4. Dezember: 

Auch dieses Jahr wird es wieder ein Nikolaussingen des Lebens-
qualität Burgrieden e.V. am Sonntag, den 04.12.2016 geben. 
Wir werden uns wie in den Jahren zuvor beim Rifelhof um 15 
Uhr trefen. 

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rifelhofgelände lädt anschlie-
ßend zum gemütlichen Verweilen ein. Bitte reservieren Sie die-
sen Termin für ein tolles Familienerlebnis mit Groß und Klein! Wir 
freuen uns auf Sie! 

Die Gutscheine für die Nikolauspäckchen sind für 4,00 € in 
Burgrieden bei „nah und gut“ Zeller, beim Getränkemarkt Bailer 
und bei der Bäckerei Betz bis zum Donnerstag, den 1.12.2016  
zu erhalten. In Rot sind die Gutscheine bei der Bäckerei Thanner 
und dem Holaden Mossmayer im gleichen Zeitraum erhältlich. 
Ihr Orgateam 
  
Weitere Infos unter www.lebensqualitaet-burgrieden.de 
C. Burandt, Vorstand 

Agnes Meyer-Brandis_MOBILE MOON, Astronaut Training Method 

No. V, Videostill, Moon Goose Colony 2011 @ Agnes Meyer-Brandis, 

VG-Bild Kunst 2016

SERVICE RUND UM DIE UHR

Blättern Sie online
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch unter
www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern.
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Natur - und Vogelschutzverein

Jugendgruppe 
“Flinke Rottalspatzen“ 

nächster Gruppentref der Jugend-
gruppe “Flinke Rottalspatzen“  ist am 
kommenden Montag 28. November 

2016 um 17 Uhr im Vereinsheim „“Alte Molke“ Hauptstraße 32 
, Burgrieden
•	 Abholung ist dann um 18 Uhr 30
 
R. Mantz 
 
 

Schützenverein Burgrieden

Einladung Nikolausschiessen 

Schießzeiten: Mittwoch  30.11.2016 von 18:30 bis 
ca. 21:00 Uhr 

Freitag   02.12.2016 von 18:30 bis ca. 21:00 Uhr  
Sonntag   04.12.2016 von 10:00 bis ca. 17:00 Uhr 

Teilnehmen kann jeder!!!! 
Ein Spaß für die gesamte Familie!!!! 

Kinder bis 12 Jahre „schießen“ mit dem Lichtgewehr. 
Auf Wunsch dürfen sie aufgelegt schießen. 
Diese Gruppe wird gesondert gewertet. 

Startgeld 1,50 €. 
Damit kann eine Serie a` 10 Schuss geschossen werden. 
Jede weitere Serie kostet 1,-- €. 

Jeder Teilnehmer gewinnt!!!! Jeder erhält einen Nikolaus!!! 
Durch die Ring/Blatt - Wertung hat auch der Ungeübte gute Plat-
zierungschancen. 

Sonntag 04.12.2016 
Frühschoppen ab 10:00 Uhr 
Nachmittags Kafee und Kuchen 
Abends reichhaltiges Vesper 
  
 Preisverteilung  
Sonntag den 04.12.2016 um 17:30 Uhr im Schützenheim 
  
 

Fußballabteilung Burgrieden

Termine: 

03.12.2016 Altpapiersammlung  
16.12.2016  Weihnachtsfeier 
26.12.2016 2. Hallenneunmeterturnier 
  

Nächste Spiele: 

So. 27.11.16 um 12:45 Uhr: SVB ll – SF Bronnen ll 
So. 27.11.16 um 14:30 Uhr: SVB l – SF Bronnen l 
 
 

SV Burgrieden - Jugend

Letzte Spiele: 

B-Junioren SGM Baltringen - SGM Baustetten  2:1 
B-Juniorinnen SGM Mietingen - SGM Alberweiler ll  1:1 
  

Nächste Spiele: 

Samstag, 26.11.2016 
B-Junioren: SGM Baustetten - SGM Achstetten 14:30 Uhr 
A-Juniorinnen: SGM Weithart - SGM Burgrieden 12:45 Uhr 
B.Juniorinnen: FC Burlaingen - SGM Mietingen 16:00 Uhr 
 
 

Skiabteilung Burgrieden

Für Klein und Groß indet un-
sere Gymnastik am 25.11. in 

Burgrieden Rottalhalle, zu den bekannten Anfangszeiten, statt. 
Für Kinder und Jugendliche ab 17:30 Uhr. Für die Erwachsenen 
ab 19:30 Uhr.

Am Freitag den 16.12.2016  (jetzt das richtige Datum, verzeiht 
den Fehler in der letzten Ausgabe!) indet unsere traditionelle 
Weihnachstfeier im Gasthof Hirsch in Burgrieden statt. Alle Ak-
tiven und nicht ganz Aktiven sind herzlich zum stimmungsvol-
len Beisammensein eingeladen. Bitte kommt alle; ab 19:30 Uhr 
geht‘s los. Wir freuen uns auf Euch!

Auch im nächsten Jahr „liegen wir wieder aus“: Die, inzwischen 
schon traditionelle, Fahrt in die Dolomiten indet diesmal vom 
17. bis 19.02.2017, der Tagesauslug nach Ischgl indet am 
11.03.2017 mit anschließendem Apréski statt. Informationen 
und Preise entnehmt bitte unserer Broschüre oder der Home-
page.

SV Burgrieden -Skiabteilung- 
Infos im Internet unter: www.sv-burgrieden.de/ski_home, in der 
Gymnastik, oder per Mail an:
abteilungsleiter.ski@sv-burgrieden.de 
 
 

Tennisabteilung Burgrieden

Verbandsrunde / Winterrunde 2016-2017 

am kommenden Wochenende starten unsere Herren 1 & Herren 
2 in die Winterrunde. 
  
Herren 1 (Bezirksstafel 1) 
Sonntag, 27.11.2016 (Beginn: 10:00 Uhr) 
TA TSV Berghülen 1 - TA SVB 1 
Spielort: Tennishalle Blaubeuren 
  
Herren 2 (Bezirksstafel 2) 
Samstag, 26.11.2016 (Beginn: 17:00 Uhr) 
TC Warthausen 1 - TA SVB 2 
Spielort: WTB Tennishalle BC 
  
  

FV Rot

Nächster Spieltag am Sonntag, 27.11.2016 

FV Rot - SV Rissegg (Reserve) 12.45 Uhr 
FV Rot - SV Rissegg 14.30 Uhr 
 
 

Tennisabteilung Rot

Am Sonntag, 4. Dezember  indet auf dem Tennisgelände der 
sechste Weihnachtsmarkt der Tennisabteilung statt. Dafür brau-
chen wir natürlich wieder Eure Mithilfe. Wer an diesem Tag Zeit 
hat, soll sich bitte in die Arbeitsliste am Tennisheim eintragen. 
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Auch wer noch einen Kuchen machen kann, bitte in die Liste am 
Tennisheim eintragen, oder kurze E-Mail an info@ta-fv-rot.de. 
Danke. 

 
 

KLjB Rot

 

Kirchennachrichten

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein Helfer (Sach. 9, 9). 

Donnerstag, 24.11.2016
19:30 Uhr  Sitzung des Kirchengemeinderates
   Gemeindehaus Oberholzheim 
Sonntag, 27.11.2016 (1. Advent) 
9:30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrer Kernen)
   mit Feier der Hl. Taufe von Till Elias Guter,
   Stetten, Kirche Oberholzheim anschließend
   Gemeindefest 
15:00 Uhr Besinnliche Stunde(Pfarrerin Seitz-Kernen)
   Wielandhalle Oberholzheim 
Montag, 28.11.2016
17:30 Uhr Mädchen- und Bubenjungschar
   „Jungschar XXL – Orangenaktion“ 
19:30 Uhr Alle Frauenkreise
   Gemütliche Bazarnachbesprechung
   Gemeindeh. Oberholzheim (kl. Saal) 
Dienstag, 29.11.2016
17:45 Uhr Jungschar Burgrieden (7-12 J.)
   „Orangenaktion“ 
Mittwoch, 30.11.2016
Konirmandenunterricht
14:30–15:30 Uhr Gruppe Oberholzheim
   Gemeindehaus Oberholzheim 
15:45-16:45 Uhr Gruppe Burgrieden
   Ev. Gemeindehaus Burgrieden 
17:15-18:15 Uhr Gruppe Staig
   Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
17:30 Uhr Krippenspiel (Gemeindehaus) 
Donnerstag, 01.12.2016
20:00 Uhr „Adventsstimmung erleben“
   Gemeindehaus Oberholzheim 
Samstag, 03.12.2016
18:30 Uhr Gottesdienst bei Kerzenlicht
   (Pfarrerin Seitz-Kernen)
   mit Feier der Hl. Taufe
   Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
Sonntag, 04.12.2016 (2. Advent)
9:30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Seitz-Kernen)
   Kirche Oberholzheim 
10:45 Uhr Familienkirche
   Gemeindehaus Oberholzheim
   anschließend Stehkafee 
  

Sonntag, 4. Dezember 2016

13:00 bis 19:30 Uhr

auf dem Tennisgelände in Rot bei Laupheim

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Besuch des Nikolaus

Es freut sich auf Ihren Besuch

Tees und Öle  |  Christbaumverkauf
Schmuck aller Art  |  Holzartikel und Gedrechseltes

Kinder- und Babysachen aus Wolle

Pfarramt Oberholzheim
Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen
Tel. 07392 2364 
E-Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de

Pfarramt Oberholzheim-Holzstöcke
Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen
Tel. 07392 2364 
E-Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de

PFARRBÜRO FÜR BEIDE PFARRÄMTER
Pfarramtssekretärin K. Pelzl: Mi und Fr 9 - 12 Uhr
Tel. 07392 2364 | Fax 07392 2337
Kirchenplegerin M. Schmid: 07392 150008
Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim
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Öfentliche Sitzung des Kirchengemeinderates 

Folgende Themen stehen zur Sitzung am Donnerstag, 
24.11.2016 um 19:30 Uhr auf der Tagesordnung:

•	 Reformationsjahr/Planungsübersicht
•	 Informationen laufende Projekte: Aufgang Kirche, Zaun, Raum 

Staig, Logo/ Facebook
•	 Gemeindefest am 1. Advent/Opfer/Aufnahme
•	 Feuerlöscher / Bericht aus der Bezirkssynode
 
Gemeindefest am 1. Advent 

Am Sonntag, 27. November beginnt unser Gemeindefest um 
11:00 Uhr in der Wielandhalle Oberholzheim. Ein leckeres und 
preiswertes Mittagessen für die ganze Familie wartet auf Sie. 
Während dieser Zeit unterhält Sie der Musikverein Oberholz-
heim. 
Schauen Sie an unserem Verkaufs- und Büchertisch vorbei. Es 
gibt auch einen „Eine Welt-Stand“ (Lebensmittel und kleine Ge-
schenkartikel). Dort inden Sie Schönes und Sinnvolles für sich 
selber und eventuell noch ein passendes Weihnachtsgeschenk. 
In die Besinnliche Stunde um 15:00 Uhr stimmt uns der Ge-
sangverein mit adventlichen Liedern ein. 
Nach der besinnlichen Stunde bieten wir ein kaltes Vesper an 
und lassen das Fest gegen 17:00 Uhr ausklingen. 
  
Gemeindefest Kuchenspenden erbeten 

Auch in diesem Jahr bitten wir Sie anlässlich unseres Gemeinde-
festes um Kuchenspenden. Sie können diese am Samstag, 26. 
November ab 14:00 Uhr oder am Sonntag 27. November je-
weils in der Wielandhalle abgeben. 
Wir schenken fair gehandelten Kafee aus. 
  
Tombola-Sachen gesucht 

Ohne Ihre Spenden können wir unsere beliebte Tombola am 
Gemeindefest nicht durchführen. Eine dringende Bitte: Keine 
gebrauchten oder überholten Sachen. Es sollten wirklich Ge-
schenke sein, über die sich der Gewinner auch freuen kann. 
Sie können Ihre Spenden abgeben ab Mittwoch, 23. 11. bis 
Freitag, 25. 11. immer nachmittags bei Familie Schmid Ziegel-
stadelweg 6, Oberholzheim, Telefon 07392/150008. 
  
Orangenaktion 2016 

Wie letztes Jahr machen die Jungscharen in Oberholzheim und 
Bugrieden wieder bei der Orangenaktion mit. Am Montag, den 
28.11. werden wir ab etwa 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr fair gehan-
delte Bio-Orangen in Oberholzheim anbieten. Am Dienstag, 
den 29.11. indet die Aktion zur gleichen Uhrzeit in Burgrieden  
statt. 
Weitere Infos über die Aktion: 
www.orangenaktion.de oder
www.ejwbezirkblaubeuren.de oder den Jungscharleitern. 
  
Bethelsammlung 

Die Kleidersammlung indet auch dieses Jahr wieder statt: vom 
28. November – 2. Dezember. 
BITTE nur in diesem Zeitraum Kleidung abgeben. 
Zur Sammlung gehören: noch gut erhaltene Kleidung, Bettwä-
sche, Schuhe (paarweise gebündelt), Handtaschen, Plüschtiere, 
Federbetten und Pelze – jeweils gut verpackt. 
  
Vorschau: Runde 8 am 1. Dezember

„Adventsstimmung erleben“ 

... Es klingt adventlich... 
Wir möchten miteinander bekannte Adventslieder singen und 
eher unbekannte Lieder lernen, uns einfach zurücklehnen und 
entspannen, neue Eindrücke gewinnen und Tee trinken. Der 
Abend möchte zur Ruhe kommen lassen und Adventsduft ver-
breiten. 

Ök. Hausgebet im Advent/Adventsandachten 

Ökumenisches Hausgebet im Advent am Montag, 5. Dezember 
um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Oberholzheim. 
Adventsandachten am Dienstag undMittwoch, 6. + 7.12.
um 9:30 Uhr im Gemeindehaus Oberholzheim. 
  
Unterstützen Sie bitte unser Projekt: 

Barrierefreier Zugang  
Entweder durch Spenden und/oder durch Abstimmen bei:
www.vr-foerderaktion.de oder
https://www.facebook.com/vrfoerderaktion. 
Vielen Dank! 
  
Übrige Kleidung von den Kinderbibeltagen und der 
Jungscharfreizeit   

Einige Kleidungsstücke, Schuhe, auch Pinsel und Stifte sind 
liegengeblieben. Die Sachen können zu den Bürozeiten im 
Pfarramt abgeholt werden. Alles, was bis zum 28.11.2016 nicht 
abgeholt wird, geht an die Flüchtlingsfamilien bzw. in die Bethel-
sammlung. 

Unsere Kirchengemeinde auf Facebook 
Vielleicht sind Sie an den aktuellsten Meldungen interessiert? 
Dann schauen Sie doch mal hier: 
https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim/ 
Das geht auch ohne Mitgliedschaft bei Facebook. 

Wir trauern um 
Ruth Bailer,  87 Jahre, Burgrieden-Rot 
Der Verstorbenen gedenken wir in Fürbitte und befehlen die 
Trauernden der Liebe Gottes an. 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein. (Jesaja 43,1) 

Gemeinde- und Spendenkonto 
IBAN: DE67654913200009060006 
BIC: GENODES1VBL 

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de

Pater Mathew Edackancheriyil:

Tel. 07392 2122
E-Mail: pater_mathew@kirche-rottal.de

Gemeindereferentin Frau Pracht: 
Tel. 07392 9289763
E-Mail: pracht_gemref@kirche-rottal.de

Gemeindereferentin Frau Amann: Tel. 07392 150125
E-Mail: amann_gemref@kirche-rottal.de

PFARRBÜRO  Internet: www.kirche-rottal.de
Burgrieden: Tel. 07392 17014
Mo bis Fr 09.00 bis 11.00 Uhr  Di 17.00 bis 19.00 Uhr
E-Mail: moosmayer_pa@kirche-rottal.de 
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden

Achstetten: Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915 
Mo, Di, Do, Fr 09.00 bis 11:00 Uhr 
E-Mail: kley_pa@kirche-rottal.de

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal
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St. Alban Burgrieden

Sonntag, 27. November 2016 –
1. Advent – Segnung des Adventskranzes – Diaspora-Sonntag 
10.15  Uhr Wortgottesfeier 
  (Teresa Schlau, Lukas Lang, Josua Göttle, Jakob Lang) 
13.30 Uhr Rosenkranz 
  
Dienstag, 29. November 2016 
7.50 Uhr Hl. Messe 
 + Gustav und Irene Mayr 
 (Anna-Theres Dieing, Anna-Lena Karey) 
  
Donnerstag, 1. Dezember 2016  
18.00Uhr Messe zum Totengedenken an Bischof Erwin Hecht 
 (Sam Schmid, timo Noherr) 
  
Freitag, 2. Dezember 2016 – Rorate 
6.00 Uhr Rorate-Messe 
 (Felicitas Geist, David Schmutz) 
 - anschließend herzliche Einladung zum Frühstück
 ins Pfarrhaus! 
  
Samstag, 3. Dezember 2016 – 2. Advent 
18.00 Uhr Hl. Messe 
 + August Herzog, Jht. Karl Maurer, Bruno Hänssler,
 Alfons Götz, Sophie und Johannes Gölz, Helmut
 und Anna Zugenmaier, Jht. Georg und Agnes Miller 
 (Teresa und Anita Schlau, Simon und Jana Feger) 
  
Sonntag, 4. Dezember 2016 – 2. Adventsonntag 
10.15 Uhr Hl. Messe – Familiengottesdienst 
 (Maja Faude, Susanna Donder, Robin Oechsle,
 Jannis Oser) 
13.30 Uhr Rosenkranz 
  
Sternsinger-Aktion 2017 
Es ist mal wieder soweit, die Sternsinger fangen an zu proben! 
Die erste Probe indet am Sonntag, den 27.11.2016 nach der 
Kirche (ca 11:00Uhr) statt. Dieses Jahr gibt es für alle Teilnehmer 
eine besondere Überraschung am Ende des Sternsingens.  
Wir werden vom 2. - 4. Januar 2017 laufen. Wir freuen uns, wenn 
Ihr zahlreich erscheint – gerne auch mit Freunden! Bis bald, Eure 
Oberminis Angelika und Ines 
  
Nikolausaktion 
Dieses Jahr schicken wir wieder Nikolaus und Knecht Ruprecht zu 
Ihnen und Ihren Kindern nach Hause. Für 10 € bieten wir diesen 
Service am 5. und 6. Dez. 2016 jeweils ab 18Uhr an an.

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich ab 17 Uhr im Nikol-
aussekretariat: 07392/17370 
Ihre Ministranten Burgrieden 
 
 

St. Georg Rot

Freitag, 25. November 2015  
19.00 Uhr Hl. Messe 
 + Alois und Loni Demmel, Josef und Leni Krall, Jht. 
 Anton und Mathilde Eggert, Karl Högg, für die
 Armen Seelen (Franziska Schlink, Marvin Frick) 
  
Sonntag, 27. November 2016 –
1. Advent – Segnung des Adventkranzes – Diaspora-Sonntag 
9.00 Uhr Hl. Messe 
 + Jht. Franz Moosmayer, Benedikt Miller,
  Albert Deuringer, Heinz Dammann, Franz und

  Monika Schweiß, Fabio Marchesin und Angehörige, 
Jht. Hubert und Agnes Leib, Paul, Paula und Oliver 
Bayer (Jonas Ruchti, Amelie Miller, Dominik Müller, 
Melissa Bakirdas) 

  
Mittwoch, 30. November 2016 
6.00 Uhr  Rorate-Messe – mitgestaltet von der KLJB 
  + Franz Natter, Hermann Russ, Elke und Werner
 Romer und Angehörige (Marilen Wieland, Deniz 
 Bakirdas, Rehmann Lukas und Moritz) 
 - anschließend herzliche Einladung zum
 gemeinsamen Frühstück ins Gemeindehaus! 
  
Freitag, 2. Dezember 2016  
19.00 Uhr Hl. Messe 
 + Luise Schlögel, Jht. Inge Ruf, Hermann Russ (v. d. 
 Stabträgern), Maria und Josef Schorpp, für die
 Armen Seelen (Georg Schlink, Timo Hunger) 
  
Samstag, 3. Dezember 2016 – 2. Advent 
18.00 Uhr Hl. Messe 
 + Richard Russ, Hermann Moosmayer und Angehö-
 rige, Monika u. Anton Müller, Anna Demmel, Fam. 
 Herbert Maier 
 (Carolin Brugger, Andreas Maier, Eggert Maximilian, 
 Marvin Frick) 
  
Senioren-Adventfeier 

Am 2. Adventsonntag, 4. Dez. 2016, lädt der Kirchengemein-
derat Rot alle Seniorinnen und Senioren zu einer gemütlichen 
Adventsfeier ins Gemeindehaus ein. Beginn ist um 14.00 Uhr. 
Mit Kafee und Kuchen, vorweihnachtliche Unterhaltung, Singen 
und Zeit zum „Schwätzla halta“ werden wir einen gemütlichen 
Nachmittag verbringen.

Und wie jedes Jahr werden wir auch am Abend ein Vesper für Sie 
vorbereiten. Wir freuen uns auf viele Gäste! Ihr KGR-Rot 

 
St. Wendelinus Bühl

Donnerstag, 24. November 2016  
18.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 25. November 2016  
8.00 Uhr Hl. Messe mit der Bundeswehr 

Sonntag, 27. November 2016 -
1. Advent – Segnung des Adventkranzes – Diaspora-Sonntag 
10.15 Uhr Hl. Messe 
 + Waltraud, Joseine und Josef Kohler 

Sonntag, 4. Dezember 2016 – 2. Adventsonntag 
9.00 Uhr Hl. Messe 
 + Josef Engelhart, Kreszentia und Theresia
 Riederer und verstorbene Angehörige 

Senioren-Adventfeier 
Am 1. Adventsonntag, 27. November 2016, lädt der Kirchen-
gemeinderat Bühl alle Senioren und Seniorinnen zu einer ge-
mütlichen Adventsfeier ins Schulhaus ein. Beginn ist um 14.00 
Uhr. Bei Kafee, Kuchen und Vesper werden wir gemeinsam ei-
nen unterhaltsamen Nachmittag verbringen. Der KGR freut sich 
auf einen zahlreichen Besuch und wünscht frohe Stunden des 
Beisammenseins. Es ergeht ganz herzliche Einladung an alle Ge-
meindemitglieder ab 60 Jahre mit Partner/in! 

Aktion Sternsinger Bühl 2016 - Machst du mit? 
Das diesjährige Motto: „Kinder helfen Kindern“. Du kannst mithel-
fen, dass es Kindern in Not überall auf unserer Erde bessergeht. 
Wenn du Lust hast, dann melde dich bis 30. November 2016 
bei Lisa Denzel Tel. 16160 oder bei Karl Thanner, Tel. 5281. 
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Gemeinsamer Anzeiger

Nachricht vom Tod von Bischof Erwin Hecht 

 „Damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh.10,10) 

Nach einem langen, von Sorge und Dienst für seine Ordensge-
meinschaft und die Kirche Südafrikas erfüllten Leben verstarb 
am 19.11.2016 in Hünefeld 

Bischof Erwin Hecht OMI 
Titularbischof von Obba / Bischof von Kimberley/Südafrika 

Das Pontiikalrequiem für den Verstorbenen indet am Do. 
24.11.2016 um 11 Uhr in der Kirche des Hünefelder St. Bonifatius-
klosters statt. Anschließend Beerdigung auf dem Klosterfriedhof. 
In der Kirchengemeinde St. Alban Burgrieden wird am Don-
nerstag, 1. Dezember 2016 um 18 Uhr eine Hl. Messe zum To-
tengedenken  an Bischof Erwin Hecht gehalten.
Wir bitten um das Gebet für den Verstorbenen. 

Missions- und Bonifatius Beiträge 
Die regelmäßigen Mitglieds-Beiträge garantieren den Diözesen 
und Gemeinden in den jungen Kirchen der Missionsländer eine 
inanzielle Sicherheit und langfristiges Planen. Dies ist eine un-
erlässliche Voraussetzung für ein Gelingen der Arbeit. Wenn Sie 
Mitglied werden, helfen auch Sie dabei! 
Ab sofort können die Missions- und Bonifatius Beiträge nach den 
Gottesdiensten in den Sakristeien bezahlt werden. Missions-Bei-
trag 10,00 €; Bonifatius 3,00 € 

Vorträge/ Informationsveranstaltungen / Kurse in d. Diözese 
Rottenburg 
Sie können auf unserer Homepage (kirche-rottal.de), unter „Ver-
anstaltungen“ mehr Termine über aktuelle Veranstaltungen er-
fahren.... schauen Sie einfach mal rein! 

Mit der Bibel die Adventszeit 2016 gestalten 
Erinnern Sie sich noch: „Exerzitien im Alltag“? Für manche war es 
im letzten Advent eine neue Erfahrung – mittlerweile vielleicht 
ein liebgewordenes Miteinander: im gemeinsamen Betrachten 
biblischer Texte, dem gemeinsamen Singen und Beten. Dabei 
geht es letztendlich darum, zur Adventszeit ein wenig Zeit zu in-
den, allein und in Gemeinschaft - für meinen Glauben, für mein 
Leben und wie Gott durch die Heilige Schrift zu uns spricht. 
Dieses Jahr haben die Exerzitien zum Inhalt:
„Mach´s wie Gott, - werde Mensch“ 

Herzlich eingeladen sind dazu alle, die sich gerne auf Weihnach-
ten einstimmen möchten und Freude am Austausch mit anderen 
haben, Vorkenntnisse sind keine erforderlich, Bibeln sind vorhan-
den. Termine: Do 24. 11.: 18 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in 
der Kirche Bühl, -NEU: anschließend erster Abend im Pfarrhaus, 
Bühl / Mo, 28. Nov.: 19.30 – 21.15 zweiter Abend / Mo, 05. Dez.: 
19.30 – 21.15 dritter Abend / Mo, 12. Dez.: 19.30 – 21.15 vierter 
Abend / Mo, 19. Dez.: 18.00 Abschluss Gottesdienst in der Kirche 
mit euchar. Anbetung und Beichtgelegenheit. Anschl. gemütli-
ches Beisammensein - Ort: Pfarrhaus in Bühl. Weitere Infos auf 
der Homepage: kirche-rottal.de 

Ökumenisches Hausgebet im Advent 2016  

Am Montag, 5. Dezember, läuten um 19.30 Uhr die Glocken der 
christlichen Kirchen zum Hausgebet im Advent. Das Leitwort 
„Fürchte dich nicht!“ 
Für viele ist das Hausgebet zu einer guten Gewohnheit in den 
Tagen vor Weihnachten geworden. 
Haben Sie Mut, Ihre Nachbarn, Freunde und Bekannte einzula-
den, um gemeinsam zu feiern. 
Ein adventlich geschmückter Raum genügt für ein gelingendes 
Zusammensein. 
Die Hefte dazu werden am Wochenende vor dem Hausgebet in 
den Kirchen verteilt und liegen im Schriftenstand. 

 
Aus der Nachbarschaft

Krippenausstellung 

ASB Seniorenzentrum „Soie Weishaupt“ in Schwendi 

am Sonntag 27. November 2016 

von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
In weihnachtlicher Atmosphäre verwöhnen wir Sie mit Kafee 
und Kuchen. An unserem Weihnachtsstand inden Sie allerlei Le-
ckerbissen, Bücher und Geschenke. 
Wir laden Sie alle recht herzlich ein. 

Der Freundeskreis 

Weitere Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit 

Datum Achstetten Stetten Bronnen Bihlaingen

Sa. 26.11.16 18 Uhr Messe  18 Uhr Messe  

So. 27.11.16 10.15 Uhr 
Fam.Gottesdienst

10.15 Uhr
Fam.Gottesdienst

 10.15 Uhr
Messe mit Glockenspieler
aus Waldburg

Mo. 28.11.16  9 Uhr Messe   

Di. 29.11.16 9 Uhr Messe    

Mi. 30.11.16   9 Uhr Messe  

Fr. 2.12.16 18 Uhr Messe   13.45 Uhr
Beichte
14 Uhr
Rosenkranz
14.30 Uhr Wallfahrtsmesse

So. 4.12.16 9.30 Uhr
Wortgottesfeier

10 Uhr
Kinderkirche i. PH
10.15 Uhr Messe m.d.
Sängerkreis

10.15 Uhr Messe m. Chor 9 Uhr Messe

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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Sonnige 3-Zi.-Wohnung mit Balkon
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m², EBK, Bad mit 

Wanne, Garagenstellplatz, 550,– € + NK

 Tel. 0 77 71 - 00 00MUSTER
Größe 

1

Private Kleinanzeigen
zu Sondertarifen!

KONTAKT

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel., Fax

E-Mail

JA, ich möchte eine Schwarz-Weiß- 
Anzeige in folgenden Ausgaben buchen:

1.

2.

3.

Erscheinungstermin:  KW

 Chifreanzeige *

ANZEIGENAUFTRAG

* Bei Chifreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt. Die Zuschriften erhalten Sie per Post. Anzeigen und Chifregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung ab-
gebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Bei der 3er-Schaltung kann der Auftrag vorzeitig storniert werden,  eine Rückerstattung ist jedoch nicht möglich. 
Eine Textänderung ist nicht möglich.  Anzeigen mit gewerblichem Charakter werden über unsere Preisliste für gewerbliche Anzeigen abgerechnet, der unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) zu Grunde liegen.

   Verlag und Anzeigen:   
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach 
Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11, Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
anzeigen@primo-stockach.de  |  www.primo-stockach.de

ANZEIGENTEXT

Headline (Überschrift/ Fettzeile)

Anzeigentext

ab  10  €

Klein aber 

Oho!

1 Ausgabe 
10,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

20,– € inkl. MwSt. 

20 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

30 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

GARTENHILFE GESUCHT!
Gut situierte Familie sucht Unterstützung rund 
ums Haus: Rasenmähen, Hecken schneiden und kleinere 

Hausmeistertätigkeiten, wie z. B. Malerarbeiten.

Tel. 0 77 71 / 00 00

Größe 

2

MUSTER
1 Ausgabe 
15,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

30,– € inkl. MwSt. 

Für alle familären und privaten Anlässse!
Stellengesuche • Wohnungssuche & -angebote • Geburtstag • Geburt 
Hochzeit • Nachhilfe gesucht • Verkäufe • zu verschenken • und noch vieles mehr 

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen!





Schweinegeschnetzeltes
mager, zum Selberwürzen 100 g 0,89 €
--------------------------------------------------------------------------------

Schweinebauch 
mager, auch in Scheiben 100 g 0,59 €
--------------------------------------------------------------------------------

Puten-Minirollbraten
mit Kräuter-Kalbsbrät gefüllt 100 g 1,09 €
--------------------------------------------------------------------------------

Jagdwurst
mit hohem Magerfleischanteil 100 g 1,29 €

Krakauer im Ring
deftig gewürzt 100 g 0,99 €

Fleischkäse-Aufschnitt
grob, fein, weiß 100 g 0,89 €

Hausmacher Leber- u. Blutwurst
(½ Stücke aromaversiegelt) 100 g 0,89 €

Weißwurst - Münchner Art -
mit frischer Petersilie, kesselfrisch 100 g 0,99 €
--------------------------------------------------------------------------------

Nudelsalat hausgemacht 100 g 0,99 €
--------------------------------------------------------------------------------

Brot-Angebot:
Kornknacker 0,45 € /Stück

P Frische PQualität PHerkunft PHauseigene Schlachtung

Schwendi 07353 2941

Burgrieden 07392 914773

Munderkingen 07393 3155

www.metzgerei-sax.de

Angebotswoche: Di.,22.11. -Sa., 26.11.2016 
Angebot nur solange Vorrat reicht- Irrtum vorbehalten

Wochenend-Knüller-Preis: Do./Fr./Sa.:

Schweinekotelett natur
mager und durchwachsen

1 kg 5,99

Suchen zuverlässige Putzfee
für Privathaushalt nach Orsenhausen.

1 x pro Woche für 2-3 Stunden • Tel.: 0177/8450389 

4½-Zi.-EG-Whg., 128 m², 
Balkon, Terrasse, in Burgrieden OT-Rot ab 1.12 zu vermieten. 

Tel 0176 / 82 00 43 05 ab 16 Uhr 



Haben Sie ein besonderes Anliegen oder benötigen Sie eine ausführliche und persönliche Beratung?

IHR DRAHT ZU UNS:
·  Tel. 07771 / 9317-11
· Fax 07771 / 9317-40
· Mo. – Do. 8 – 17 Uhr sowie
  Fr. 8 – 12 Uhr

PRIMO-WERBUNG WIR SIND FÜR SIE DA!


